
ABREISE AUS DER SCHWEIZ – ANTWORTFORMULAR

Datum der Abmeldung aus der Schweiz

	
(Bitte Kopie der Bescheinigung beilegen)

ALLGEMEINE ANGABEN

Name, Vorname	 Geburtsdatum

	

E-Mail-Adresse oder Telefonnummer	 IBAN von aktueller Bankverbindung

	

BISHERIGE ADRESSE IN DER SCHWEIZ

Strasse	 PLZ/Ort

	

NEUE ADRESSE AUSSERHALB DER SCHWEIZ

Strasse	

	

PLZ/Ort	 Land

	

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen EU-Staat, ins vereinigte Königreich (UK), nach Island oder Norwegen?	  Ja      Nein

Wenn Antwort ja, bitte nachstehende Fragen beantworten:

Sind Sie Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer?	  Ja	  Nein

Sind Sie Grenzgängerin/Grenzgänger?	  Ja1	  Nein

Sind Sie entsandte(r) ArbeitnehmerIn, im Ausland tätig?	  Ja1	  Nein

ANGABEN IHRES ARBEITGEBERS IN DER SCHWEIZ

Firma	

	

Strasse	 PLZ/Ort

	

Beziehen Sie eine Rente der AHV, IV, Unfall-, Militärversicherung  
der beruflichen Vorsorge oder eine Entschädigung der Arbeitslosenkasse?	  Ja1	  Nein

Ort, Datum	 Unterschrift

	
  

Bitte senden Sie das Formular an Ihr zuständiges Servicecenter zurück.

1 Beachten Sie bitte das Merkblatt.

atupri.ch

https://www.atupri.ch/de/kontakt/service-center


ABREISE AUS DER SCHWEIZ – MERKBLATT

In der Regel gilt diese Regelung auch für nicht erwerbstätige Familienangehörige.

Wir wünschen Ihnen viel Freude am neuen Aufenthaltsort.

Atupri Gesundheitsversicherung AG

*) �EU-Staaten sind: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,  
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern. 

Für Grenzgängerinnen/Grenzgänger, Rentenbezügerinnen/Rentenbezüger, entsandte Arbeitnehmerinnen/

Arbeitnehmer mit Wohnsitz in einem EU-Staat, im vereinigten Königreich (UK), Island oder Norwegen*

Die Versicherungspflicht erlischt in der Regel mit der Abmeldung Ihres Wohnsitzes in der Schweiz.  

Ausnahmen bestehen für Grenzgängerinnen/Grenzgänger, Rentenbezügerinnen/Rentenbezüger,  

entsandte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer*.

GRENZGÄNGERINNEN/
GRENZGÄNGER

RENTENBEZÜGERINNEN/
RENTENBEZÜGER

ENTSANDTE ARBEITNEH-
MERINNEN/ARBEITNEHMER

Sie wohnen in einem EU-Staat, im verei-
nigten Königreich (UK), in Island oder 
Norwegen und arbeiten in der Schweiz? 

Die Versicherungspflicht in der Schweiz 
bleibt bestehen.
 
Sie brauchen jedoch eine Versicherung, 
die diesem Status entspricht. Atupri bietet 
diese nicht an. Sie müssen deshalb zu einem 
anderen Schweizer Krankenversicherer 
wechseln. Aktuelle Prämien und Versiche-
rer finden Sie auf dem Prämienrechner des 
Bundes.

Bitte teilen Sie uns Ihre neue Versicherung 
umgehend mit, damit wir die Versicherung 
gesetzeskonform aufheben können. Als 
Versicherer gemäss KVG sind wir verpflich-
tet sicherzustellen, dass Sie ohne Unterbre-
chungen einen Versicherungsschutz haben.

Wir benötigen deshalb die Deckungsbestä-
tigung Ihres neuen Versicherers oder die 
Bestätigung des Optionsrechts der zustän-
digen kantonalen Behörde.

Sie beziehen eine Rente der AHV, IV, Un-
fall- Militärversicherung, der beruflichen 
Vorsorge oder eine Entschädigung der 
Arbeitslosenkasse? 

Die Versicherungspflicht in der Schweiz 
bleibt bestehen. 

Sie brauchen jedoch eine Versicherung,  
die diesem Status entspricht. Atupri bie- 
tet diese nicht an. Sie müssen deshalb zu 
einem anderen Schweizer Krankenversiche-
rer wechseln. Aktuelle Prämien und Versi-
cherer finden Sie auf dem Prämienrechner 
des Bundes.

Bitte teilen Sie uns Ihre neue Versicherung 
umgehend mit, damit wir die Versicherung 
gesetzeskonform aufheben können. Als 
Versicherer gemäss KVG sind wir verpflich-
tet sicherzustellen, dass Sie ohne Unterbre-
chungen einen Versicherungsschutz haben.

Wir benötigen deshalb die Deckungsbestä-
tigung Ihres neuen Versicherers oder die 
Bestätigung des Optionsrechts der zustän-
digen kantonalen Behörde.

Sie sind entsandte Arbeitnehmerin / 
entsandter Arbeitnehmer, in der Schweiz 
oder im Ausland wohnhaft und für einen 
schweizerischen Arbeitgeber berufstätig? 

Die Versicherungspflicht in der Schweiz 
bleibt bestehen.

Sie wohnen weiterhin in der Schweiz oder 
ausserhalb eines EU-Staates, im vereinig-
ten Königreich, in Island oder Norwegen? 

Sie bleiben weiterhin bei Atupri versichert.

Sie wohnen in einem EU-Staat, im ver-
einigten Königreich (UK), in Island oder 
Norwegen? 

Atupri bietet die Versicherung in diesen 
Ländern nicht an. Sie müssen deshalb zu 
einem einen anderen Schweizer Kranken-
versicherer wechseln.

Bitte teilen Sie uns Ihre neue Versicherung 
umgehend mit, damit wir die Versicherung 
gesetzeskonform aufheben können. Als 
Versicherer gemäss KVG sind wir verpflich-
tet sicherzustellen, dass Sie ohne Unterbre-
chungen einen Versicherungsschutz haben.

Wir benötigen deshalb die Deckungsbestä-
tigung Ihres neuen Versicherers.

Vom BAG genehmigte Prämien und Versi-
cherer finden Sie auf dem Prämienrechner 
des Bundes.

atupri.ch
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